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	Zwischen der Firma 
	Knoll GmbH & Co. KG

	
	Eichenallee 88

	
	49733 Haren

	
	bei Arbeitsgemeinschaften im Namen und auf Rechnung der Arbeitsgemeinschaft

	

	vertreten durch
	Name

	
	nachfolgend „AG“ genannt,

	und
	

	der Firma
	Name 

	
	Adresse

	
	PLZ Ort

	

	vertreten durch
	

	
	nachfolgend „AN“ genannt.



Präambel
Der AG beabsichtigt, im Zuge des Bauvorhabens (XXXX) die Vergabe des Gewerkes/der Leistung (XXXX) an eine Drittfirma. Zu diesem Zweck führt der AG Verhandlungen mit verschiedenen Firmen. 
	Die Parteien sind sich darüber einig, dass dieses Verhandlungsprotokoll in Verbindung mit dem noch zu erstellenden Auftragsschreiben des AG Grundlage des Vertrages wird. Das Auftragsschreiben verweist auf dieses Protokoll und macht dessen Inhalte sowie die darin verwiesenen Vertragsbedingungen zum Bestandteil des Vertrages. Die Bezeichnungen ‚AG‘ und ‚AN‘ in diesem Protokoll dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und begründen für sich genommen noch keine Beauftragung. Die Beauftragung erfolgt ausschließlich durch das gesonderte Auftragsschreiben des AG.


Die Parteien sind sich ferner darüber einig, dass unabhängig davon, wer diese Verhandlung führt und das Verhandlungsprotokoll unterzeichnet, dies nichts an den in § 5 Ziff. 5.1.1 geregelten Vollmachten ändert. Zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen nach Unterzeichnung dieses Verhandlungsprotokolls ist ausschließlich die dort genannte Person bevollmächtigt.
Zwischen AG und AN wird im Falle der Beauftragung folgender Vertrag geschlossen:
Nachunternehmervertrag
	Bezeichnung:
	NU-Vertrag Nr. 
	

	Projekt:
	

	Kostenstelle:
	

	Gewerk:
	

	Auftraggeber des AG:
	

	Projektadresse:
	


Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrages ist die Ausführung folgender Bauleistungen/Gewerke an dem Bauvorhaben:
	Projektname
	

	Gewerkbezeichnung gem. Liste, ggf. Differenzierung der Leistung.
	



Der AG und der AN sind darüber einig, dass es nicht nur auf die konkreten Lieferungen und Leistungen des AN, sondern insbesondere auch auf den Leistungserfolg ankommt. Der Leistungsumfang enthält demnach auch solche Lieferungen und Leistungen innerhalb der Leistungsgrenzen, die für das Werk technisch erforderlich sind, nach der Verkehrssitte, nach sachverständiger Auffassung oder nach den sonstigen Vertragsbestimmungen zu einer vollständigen Leistungen des AN gehören, auch wenn im Einzelfall versäumt wurde, dies schriftlich zu fixieren.

Vertragsbestandteile
Als Vertragsbestandteile werden die nachfolgend aufgeführten Unterlagen und Regelwerke in der nachgenannten Rang- und Reihenfolge vereinbart:
	das Auftragsschreiben
	
	
	

	Verhandlungsprotokoll vom 
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Unterlagen des Hauptauftraggebers, im Einzelnen folgende:
	
	
	

	
	
	
	Anlage
	0

	|_| Baugenehmigung vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Angebot des AN vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Formblatt „Preisermittlung Zuschlagskalkulation“ des AN vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Formblatt „Aufgliederung der Einheitspreise“ des AN vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Projekt/-Baubeschreibung vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Leistungsbeschreibung vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Leistungsverzeichnis vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Gutachten, Planunterlagen und Listenverzeichnisse, insbesondere
	
	
	

	|_|
	Baugrundgutachten vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_|
	Schallschutzgutachten vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_|
	Brandschutzgutachten vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_|
	Ausführungsplanung vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| 
	Entwurfsplanung vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_|
	Lageplan Baustelleneinrichtungsfläche vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_|
	Lageplan Baustelleneinrichtungsfläche vom
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_|
	SCC-Checkliste
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_|
	Sonstige
	00.00.0000
	Anlage
	0

	|_| Zahlungsplan vom 
	00.00.0000
	Anlage
	0

	[bookmark: Kontrollkästchen1]|X| Allgemeine Vertragsbedingungen für Nachunternehmer (AVN)
(aktueller Stand:
08/2025 - einsehbar unter www.knoll-bau.de/einkauf)
	
	
	

	|X| Zusätzliche Vertragsbedingungen Arbeitssicherheit auf Baustellen
 (ZVB-SGU)
(aktueller Stand: 
08/2025 - einsehbar unter https://www.knoll-bau.de/einkauf)
	
	
	

	Die anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme.
	
	
	

	Für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben gelten, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in der Bundesrepublik Deutschland anerkannten, technischen Regeln, insbesondere DIN-, EN-, ISO-, VDI- und VDE-Normen sowie in Deutschland geltende EU-Normen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Entwürfe technischer Regelwerke (z. B. DIN-Entwürfe) finden nur Anwendung, sofern sie ausdrücklich vereinbart wurden. Änderungen technischer Normen nach Vertragsschluss werden nur berücksichtigt, wenn sie zum Zeitpunkt der Abnahme allgemein anerkannt und für die Ausführung erforderlich sind.
	
	
	

	VOB/B, Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.
	
	
	

	VOB/C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen, 
in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.
	
	
	

	|X| Ergänzungsvereinbarung Nachunternehmer (EVN) (aktueller Stand: 08/2025 - einsehbar unter https://www.knoll-bau.de/einkauf)

	
	
	



Der AN erklärt, dass ihm sämtliche Vertragsbestandteile, insbesondere die AVN, ZVB-SGU und EVN bekannt sind.
Vergütung
Höhe der Vergütung
|_| Pauschalpreisvertrag
Die Gesamt-Vergütung im Sinne eines Pauschalpreises für die Erbringung von 
	

	einschließlich der vom AN geschuldeten Planungsleistungen gemäß diesem Vertrag nebst Vertragsbestandteilen (§ 2) beträgt:

	Euro (netto)
	

	(in Worten Euro (netto)
	)


|_| Einheitspreisvertrag (§ 2.1.3/§ 2.1.6)
Es gelten die im Angebots-Leistungsverzeichnis des AN vom 00.00.0000 festgelegten Einheitspreise. 
Danach beträgt die Gesamtvergütung 
	Euro (netto)
	

	(in Worten Euro (netto)
	)


Die vereinbarten Preise sind ungeachtet etwaig entgegenstehender Regelungen im Angebot des AN
o. ä. Festpreise bis zur Fertigstellung. 
Stundenlöhne
Für den Fall, dass Stundenlohnarbeiten beauftragt werden, sind folgende Stundenlöhne inkl. aller Zuschläge (netto) Abrechnungsgrundlage:
	Facharbeiter
	€/Std.
	00,00
	
	?
	€/Std.
	00,00

	Vorarbeiter
	€/Std.
	00,00
	
	
	
	

	Helfer
	€/Std.
	00,00
	
	
	
	


Nachlass 
Die Parteien vereinbaren einen Nachlass auf die Angebotssumme bzw. Abrechnungssumme in Höhe von 
	
	Prozent*) bzw. Euro (netto)
	




Kostenbeteiligung
Der AN beteiligt sich an folgenden Kosten wie folgt: 
	|_|
	Sanitäre Einrichtung mit
	0,00
	Prozent*) bzw. Euro (netto)
	

	|_|
	Baustrom mit
	0,00
	Prozent*) bzw. Euro (netto) 
	

	|_|
	Bauwasser mit
	0,00
	Prozent*) bzw. Euro (netto) 
	

	|_|
	Bauschuttbeseitigung
	0,00
	Prozent*) bzw. Euro (netto) 
	

	|_|
	Endreinigung
	0,00
	Prozent*) bzw. Euro (netto) 
	

	|_|
	
	0,00
	Prozent*) bzw. Euro (netto) 
	


Der AG hat keine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, es sei denn, im Folgenden wird eine andere Regelung getroffen.
	|_|
	Der Bauherr hat bzw. wird eine Bauleistungsversicherung für das gesamte Bauvorhaben oder aber AG hat bzw. wird eine Bauleistungsversicherung für Hoch-/Beton und Ausbaubauleistungen mit einer Selbstbeteiligung von € abschließen. 
	1.000,00 (Hochbau)
2.500,00 (Beton)

	
	Der AN beteiligt sich an den Kosten dieser Versicherung mit:
	

	0,35
	Prozent*) 
	
	*) der Nettoabrechnungssumme


Die in § 3.4.1 und § 3.4.2 vereinbarten Umlagen werden dem AG als separater Nachlass gewährt.
Auftrags- / Urkalkulation
Der AN hat dem AG unverzüglich nach Auftragserteilung seine Auftragskalkulation digital zu übergeben. Der AG ist berechtigt, diese zu öffnen, sofern Unstimmigkeiten über die Vergütung entstehen. Der AN ist über die Einsichtnahme zu informieren.
Weitere Leistungen des AN/ Leistungen im eigenen Betrieb
Beschaffung Genehmigungen / Bearbeitung Genehmigungen
Der AG beschafft: 
	|_|
	

	|_|
	

	|_|
	

	|_|
	



Im Übrigen ist der AN für die Beschaffung und die Bearbeitung von Genehmigungen zuständig.
Leistungen im eigenen Betrieb
	|_|
	AN hat die Leistungen im eigenen Betrieb auszuführen.

	|_|
	der AN setzt für folgende Leistungen weitere NU ein:

	
	Leistungsbereich
	Firma / Ort

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



Im Übrigen führt der AN die Leistungen im eigenen Betrieb aus.

Baustelleneinrichtung
Der AN ist zum Transport, Aufbau, Vorhaltung und Rückbau der Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten Bauzeit sein Gewerk betreffend verpflichtet. Dazu gehört auch ein etwa erforderlicher Umzug, wenn dies vom AG gefordert wird.
Arbeitssicherheit
Der AN stellt sicher, dass seine Mitarbeiter, entsprechend den Forderungen unseres Kunden, zum Arbeitsbeginn wie folgt ausgerüstet sind: 
	|_|
	Ausgefüllter Sicherheitspass.
(Persönliche Daten, Lichtbild, Name und Anschrift des Arbeitgebers, evtl. arbeitsmedizinische Untersuchungen, Schulungen/Unterweisungen/Lehrgänge mit ausführender Stelle und Datum)

	|_|
	Antistatische, säurefeste und flammhemmende Arbeitskleidung.

	|_|
	Permanent tragbare Arbeitsschutzbrille.

	|_|
	

	|_|
	



Für weitere Festlegungen siehe auch die in § 2.1.13 aufgeführte Anlage „Zusätzliche Vertragsbedingungen Arbeitssicherheit auf Baustellen (ZVB)“.
Kampfmittelsondierung, Bombenfunde
	|_|
	


Vermessungsleistungen
Dem AN obliegen alle zur Durchführung seiner Leistung erforderlichen Vermessungsarbeiten.
	|_|
	Dem AN obliegen nachfolgend benannte Vermessungsleistungen, die zwingend durch
einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen auszuführen sind: 

	
	

	
	



Die entsprechenden Berechnungen sind dem AG spätestens 12 Werktage vor dem Zeitpunkt der entsprechenden förmlichen Abnahme des jeweiligen Bauteils vorzulegen.
Winterbau
Der AN trifft alle erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich des Winterbaus für die Dauer der gesamten Bauzeit.
	|_|
	Hierzu zählen insbesondere:

	
	


Koordinationspflicht
Der AN ist verpflichtet an allen Baubesprechungen, zu denen er eingeladen ist teilzunehmen und sich aktiv zu beteiligen. Insbesondere hat er bei eigener Verhinderung eine informierte und mit umfassenden Entscheidungsrechten ausgestattete fachlich geeignete Person zu seiner Vertretung zu schicken.
Der AN ist verpflichtet, erforderliche behördliche und sachverständigen Abnahmen zu koordinieren, soweit sein Gewerk (mit)betroffen ist.
Revisions- und Bestandsunterlagen
Dem AN obliegt die Anfertigung und Übergabe aller Bestands- und Revisionsunterlagen gem. § 11.


Vollmachten und Anzeigepflichten
Ansprechpartner des AG / Vollmachten
Der AG bevollmächtigt folgende Personen, ihn zu vertreten:
	Anrede
	Vorname
	Nachname
	

	
	
	
	in rechtsgeschäftlicher Hinsicht und

	
	
	
	

	
	
	
	in technischer Hinsicht.

	
	
	
	


Bevollmächtigter des AN auf der Baustelle, der zur Abgabe und Entgegennahme von rechtsgeschäftlichen Erklärungen bevollmächtigt ist, ist/sind folgende Person(en): 
	


Fachbauleiter des AN ist folgende Person:
	


Anzeigepflichten des AN
Der AN hat sämtliche Anzeigen und Ankündigungen, zu denen er vertraglich oder gesetzlich verpflichtet ist, sowie sämtliche Korrespondenz im Zusammenhang mit der Abwicklung des Bauvorhabens an den AG durch entsprechende schriftliche Erklärung zu richten an die Korrespondenz-Adresse
Knoll GmbH & Co. KG
Eichenallee 88
49733 Haren
Bei jeglicher Korrespondenz (dazu gehören auch Abschlags- und Schlussrechnungen) ist zwingend die Vertragsnummer und die Bezeichnung des Projektes anzugeben. Korrespondenz ohne diese Angaben wird vom AG nicht bearbeitet und an den AN kommentarlos zurückgesandt. 
Termine
Baubeginn (Herstellung der Baustelleneinrichtung) 
	Termin ist spätestens am:
	


Fertigstellungstermin für die gesamte Vertragsleistung 
	Termin ist spätestens am:
	


Ferner werden folgende Zwischentermine vereinbart:
	|_|
	
	

	|_|
	
	

	|_|
	
	






Ansprüche des AN bei Terminverschiebungen
Ungeachtet dessen, wer Terminverschiebungen zu vertreten hat, was den Baubeginn betrifft, ist der AN mit etwaigen Ansprüchen (z. B. wegen Bauzeitverschiebung, Stillstandskosten etc.) ausgeschlossen, sofern der AG ebenfalls lediglich Subunternehmer eines weiteren Auftraggebers ist. Diese Regelung ist darauf zurückzuführen, dass der AG selbst hinsichtlich des tatsächlichen Baubeginns von seinem Auftraggeber abhängig ist.
Vertragsstrafe
Grundsätze
Der AN ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet, wenn er mit der Einhaltung der in § 6 vereinbarten Zwischentermine und/oder des Fertigstellungstermins in Verzug ist, sofern er diesen zu vertreten hat. Verzug ist auch dann gegeben, wenn die zu diesem Termin geschuldeten Leistungen zwar fertig gestellt, aber noch mit wesentlichen Mängeln behaftet sind, die den AG zur Verweigerung einer Abnahme berechtigen bzw. berechtigen würden und deren Beseitigung zu einer Verzögerung der vereinbarten Zwischentermine und/oder des vereinbarten Fertigungsstellungstermins führt bzw. führen würde. Die Vertragsstrafe entfällt, wenn der Verzug auf Umständen beruht, die der AN nicht zu vertreten hat.
Die Vertragsstrafe gilt auch für den Fall der von dem AN zu vertretenden Überschreitung von im Zuge der Abwicklung des Bauvorhabens von den Parteien vereinbarten, von den in § 6 abweichenden Terminen, ohne dass dies gesondert vereinbart werden muss.
Für den Fall einer vom AG zu vertretenden Verschiebung des Fertigstellungstermins verlängern sich die unter § 6 vereinbarten Termine um diesen Zeitraum. Die sich hieraus ergebenden neuen Termine sind entsprechend der unter Ziffer 7.1.1 genannten Grundsätze vertragsstrafenbewehrt, ohne dass es hierfür einer gesonderten Vereinbarung bedarf. 
Hat der AN die in § 6 genannten Termine aus eigenem Verschulden bereits nicht eingehalten, bleibt eine dadurch bereits entstandene Vertragsstrafe auch bei weiteren Fristsetzungen durch den AG bestehen. 
Höhe der Vertragsstrafe
Überschreitung Zwischentermine
Der AN zahlt für jeden Arbeitstag, um den die in § 6.3 festgelegten Termine aus von ihm zu vertretenden Gründen überschritten werden, eine Vertragsstrafe von 0,15 % des Nettobetrages der Nettoabrechnungssumme der zum jeweilig überschrittenen Zwischentermin fertig zu stellenden Teilleistung zu zahlen.
Die Vertragsstrafe nach vorstehendem Satz 1 ist der Höhe nach auf maximal 5 % des Nettobetrages, der bis zu diesem Zeitpunkt zu erbringende Teilleistung begrenzt.
Für die Überschreitung von Zwischenterminen angefallene Vertragsstrafen werden auf Vertragsstrafen für folgende Zwischentermine bzw. den Gesamtfertigstellungstermin angerechnet.
Wird ein Zwischentermin überschritten und führt dies zwangsläufig auch zur Überschreitung eines nachfolgenden Zwischentermins, so wird eine bereits entstandene Vertragsstrafe nur einmal angerechnet. Eine doppelte Geltendmachung der Vertragsstrafe für denselben Verstoß ist ausgeschlossen.
Überschreitung des Fertigstellungstermins
Der AN zahlt für jeden Arbeitstag, um den der in § 6.2 festgelegte Fertigstellungstermin aus von ihm zu vertretenden Gründen überschritten wird, eine Vertragsstrafe von 0,15 % des Nettobetrages der Gesamtnettoauftragssumme.
Die Vertragsstrafe nach vorstehendem Satz 1 ist der Höhe nach auf maximal 5 % des Nettobetrages der Gesamtabrechnungssumme begrenzt.
Schadensersatz
Ansprüche des AG wegen Verzugs des AN, insbesondere Ansprüche des AG auf Ersatz des über die Vertragsstrafe bzw. Vertragsstrafen hinausgehenden Schadens, bleiben unberührt. Hierzu zählen u. a. Schäden wegen:
· Verlängerte Bauzeitzinsen,
· Nutzungsausfälle und Nutzungsminderungen,
· entgangenem Gewinn.
Die Vertragsstrafe bzw. die Vertragsstrafen werden jedoch auf derartige Ansprüche angerechnet.
Vorbehalt Vertragsstrafe
Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Schlussrechnung geltend gemacht werden. 
Abschlagszahlungen und Schlussrechnung
Abschlagszahlungen
Für Abschlagszahlungen gilt: Der AN ist berechtigt, monatlich Abschlagsrechnungen für vertragsgemäß erbrachte Leistungen einschließlich etwaiger Nachtragsleistungen zu stellen, soweit im Folgenden kein Zahlungsplan vereinbart ist. Insoweit gelten die einschlägigen Regelungen der VOB/B, soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist. Die Fälligkeit von Abschlagsrechnungen tritt jeweils innerhalb von 30 Tagen ab postalischem Zugang beim AG ein, wenn der Abschlagsrechnung eine prüffähige Aufstellung über die ausgeführten und abgerechneten Leistungen beigefügt ist. 
	
|_|
	Es ist entsprechend § 2.1.9 ein Zahlungsplan vereinbart. Der AG leistet auf die nach § 3.1 dieses Vertrages zu zahlende Gesamtvergütung Abschlagszahlungen ausschließlich nach dem am Leistungsstand festgelegten Zahlungsplan gemäß § 2.1.9. Abschlagszahlungen werden fällig 30 Tage nach den im Zahlungsplan gemäß § 2.1.9 festgelegten auslösenden Ereignissen sowie entsprechender schriftlicher Bestätigung des AN und postalischem Rechnungseingang, nicht jedoch vor den im Zahlungsplan genannten Terminen.

	
|_|
	Der AN hat das Recht monatlich Abschlagszahlungen in Höhe des Wertes der nachweislich erbrachten Leistungen zu fordern, jedoch nicht unter 10% der Nettoauftragssumme.



Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung und Mängelhaftung des AN; sie gelten nicht als Abnahme von Teilen der Leistung, stellen kein Anerkenntnis des erreichten Bauten- / Leistungstandes und auch keine Genehmigung nicht beauftragter Nachträge dar.
Schlussrechnung 
Die Schlussrechnung muss spätestens 6 Wochen nach vollständiger Leistungserbringung und Durchführung der Endabnahme beim AG eingereicht werden. In der Schlussrechnung müssen die bisher geleisteten Abschlagszahlungen jeweils nochmals einzeln aufgeführt werden. 
Die Schlussrechnung wird 30 Tage, bei Abrechnungssummen ab 100.000 € 60 Tage nach Zugang der prüffähigen Schlussrechnung beim AG und förmlicher Abnahme des Bauvorhabens gemäß Ziffer 10. der AVN durch den AG zur Zahlung fällig. 
Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlusszahlung ist darüber hinaus, dass alle Unbedenklichkeitsbescheinigungen gem. AVN §14.1 (Anlage gem. §2.1.12), die Unterlagen nach der Ergänzungsvereinbarung Nachunternehmer (EVN) etc. (Anlage gem. § 2.1.18). vollständig und ordnungsgemäß übergeben sind. 
Ferner ist Fälligkeitsvoraussetzung die vollständige, prüffähige und inhaltlich wie formal mangelfreie Vorlage der Unterlagen gemäß § 11. Die Unterlagen gelten als mangelfrei, wenn sie den vertraglich vereinbarten Anforderungen entsprechen, keine erkennbaren inhaltlichen Fehler oder Unvollständigkeiten aufweisen und in einer Form vorgelegt werden, die eine sachgerechte Prüfung durch den AG ohne zusätzlichen Aufwand ermöglicht.
Skonto
Die Parteien vereinbaren einen Skonto in Höhe von 3 % des jeweils geschuldeten Betrages bei Zahlungseingang beim AN innerhalb von 14 Werktagen nach Rechnungseingang beim AG bezüglich sämtlicher Rechnungen. Bei Schlussrechnung erhöht sich die Skontofrist auf 21 Werktage nach postalischem Rechnungseingang beim AG. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf das Datum des Überweisungsauftrages an.
Anforderungen an die Rechnung
Die Rechnungen sind dem Zwecke nach als Abschlags- und Schlussrechnung zu bezeichnen und durchlaufend zu nummerieren. In jeder Rechnung sind unter Angabe der Bestellnummer Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen kumuliert mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Die Rechnungen, die diesen Anforderungen und denen des § 14 UStG nicht genügen, werden zurückgewiesen. Die sodann vom AN neu zu erstellende, ordnungsgemäße Rechnung, die die vorgenannten Anforderungen erfüllt, ist mit dem aktuellen Ausstelldatum zu versehen. Die weiteren Regelungen ergeben sich aus Ziff. 8.5 der AVN.

[bookmark: _Hlk204633002]Zahlungen bei Rechnungseingang nach dem 20. Dezember
[bookmark: _Hlk203577001]Der AN ist darüber informiert, dass sich bei einem Rechnungseingang nach dem 20. Dezember aufgrund der Betriebsferien des AG über die Weihnachts- und Neujahrszeit die Zahlungsfristen entsprechend verlängern. In diesem Fall beginnt die Zahlungsfrist frühestens mit dem ersten Werktag der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres.
Sicherheiten
Vertragserfüllungssicherheit
Der AN verpflichtet sich, dem AG mit Vertragsunterzeichnung eine unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaft eines den Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 10 % der Netto-Auftragssumme zu stellen. Dies gilt auch für etwaige Nachträge mit Ausnahme von Überzahlungstatbeständen, welche aus § 650c Absatz 3 BGB resultieren.
Leistet der AN die Sicherheit nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis die Sicherheitsleistung vollständig erbracht ist. Die weitere Ausgestaltung der Sicherheit ergibt sich aus Ziff. 12.3 der AVN.
Der AN hat ausschließlich das Muster der Vertragserfüllungsbürgschaft, Stand Beauftragung, zu verwenden. Der Vordruck ist im Internet veröffentlicht unter: www.knoll-bau.de/einkauf.
Mängelhaftungssicherheit
Zur Absicherung der Mängelhaftungs- und Garantieansprüche sowie Generalunternehmerhaftung des AG wird vom AN für die Dauer der Mängelhaftungsfrist eine Sicherheit in Höhe von 5 % der Netto-Abrechnungssumme einschließlich aller Nachträge wie folgt geleistet: der AG behält Zug um Zug gegen Rückgabe der Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % von der Netto-Abrechnungssumme der Schlussrechnung ein. Der AN ist berechtigt, diesen Einbehalt durch eine unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaft eines den Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 % der Netto-Abrechnungssumme einschließlich eventueller Nachträge abzulösen. Hinterlegung ist ausgeschlossen. Die weitere Ausgestaltung der Sicherheit ergibt sich aus Ziff. 11.4, die Länge der Mangelhaftungsfristen nach Ziff. 11.1 der AVN.
Eine Verpflichtung des AN zur Sicherheitsleistung für Mängelansprüche des AG, die 5 % der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Höhe übersteigt, ist für die Zeit nach Abnahme bzw. abnahmeersetzender Umstände ausgeschlossen. 
Der AN hat ausschließlich das Muster der Mangelhaftungsbürgschaft, Stand Beauftragung, zu verwenden. Der Vordruck ist im Internet veröffentlicht unter: www.knoll-bau.de/einkauf.
Bei (Netto-) Abrechnungssummen unter 50.000 € kann nach alleiniger Entscheidung des AN auf die Ab-sicherung der Mängelhaftungs- und Garantieansprüche des AG verzichtet werden. Für diesen Fall gewährt der AN einen weiteren Nachlass von 2,5 %.
Vorauszahlungssicherheit
Sofern eine Vorauszahlung vereinbart wird, ist der Vorauszahlungsbetrag nach Maßgabe von § 17 Abs. 5 VOB/B zu verzinsen. Die geleistete Vorauszahlung wird durch den AG auf die fälligen Zahlungsansprüche des NU auf nächstfolgende Abschlagsrechnungen verrechnet, um die Vorauszahlung schnellstmöglich an den AG zurückzuführen. Sofern eine Vorauszahlung vereinbart wird, verpflichtet sich der AN, vor Auszahlung eine unbefristete, selbstschuldnerische, unwiderrufliche Bürgschaft eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe der vereinbarten Vorauszahlung zu stellen. Die Bürgschaft muss den Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechen und das vom AG vorgegebene Muster verwenden. Ohne Vorlage dieser Sicherheit besteht kein Anspruch auf Auszahlung der Vorauszahlung. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird spätestens dann zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung vollständig auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.
Bestands- und Revisionsunterlagen
Bei der Abnahme sind alle Bestands- und Revisionsunterlagen zu übergeben, insbesondere:
Übersichts-, Verlege-, Werkstatt- und/oder Fertigungspläne, Datenblätter, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Gebrauchsanleitungen, Fachunternehmererklärungen, Qualitäts- und/oder Gütenachweise etc., Muster nur auf Anforderung des AG.
Die Übergabe der Unterlagen erfolgt in digitaler Form, vorzugsweise als PDF oder in einem gleichwertigen, allgemein lesbaren Format. Auf Anforderung sind zusätzlich Ausdrucke bereitzustellen. Zeichnungen sind in branchenüblichen digitalen Dateiformaten, insbesondere im Format DWG oder DXF, zu übergeben.
Versicherungen
Haftpflichtversicherung
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauausführung eine Haftpflichtversicherung sowie einen Versicherungsschutz nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) auf eigene Kosten abzuschließen.
Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung müssen für die Dauer des Versicherungsschutzes auf das Zweifache für alle Verstöße je Versicherungsjahr maximiert sein, d. h. der Versicherungsschutz muss mindestens für zwei Verstöße pro Versicherungsjahr jeweils in voller Höhe zur Verfügung stehen. Die Deckungssummen der vom AN abzuschließenden Haftpflichtversicherungen betragen je Verstoß mindestens
· Euro 10,0 Mio. für Personenschäden, 
· Euro 10,0 Mio. für Sach- und Vermögensschäden und
· Euro 5,0 Mio. für Sach- und Vermögensschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG).

Sofern die Auftragssumme unter 1,0 Mio. EUR liegt, können die Parteien im Einzelfall einvernehmlich geringere Deckungssummen vereinbaren, sofern diese dem Risiko des konkreten Vorhabens angemessen sind.
Die jeweilige Deckungssumme der Versicherung ist keine Haftungsbegrenzung.
Sonstige Versicherungen
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauausführung folgende weitere Versicherungen auf seine Kosten abzuschließen:
	|_|
	Feuerversicherung

	|_|
	Planungshaftpflichtversicherung


Sonstige Regelungen
Schriftform
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses Schriftformerfordernis ist seinerseits ebenfalls nur schriftlich abdingbar.
Anwendbares Recht
Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen.
Regulatorische und Sicherheitsanforderungen im Unternehmenskontext
Auf die Regelungen gem. AVN §15 (Anlage gem. §2.1.12) wird gesondert hingewiesen.
Der Lieferant versichert, dass weder er selbst noch der wirtschaftlich Berechtigte des Lieferanten auf EU- oder sonstigen internationalen Sanktionslisten geführt werden, und verpflichtet sich, uns unverzüglich und schriftlich über Änderungen diesbezüglich zu informieren. Bei Ver-stößen ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
Der AN verpflichtet sich, den AG unverzüglich zu informieren, sollte sich daran etwas ändern.
Sonstiges 
Eine Auftragserteilung an den AN erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch den Hauptauftraggeber und/oder den vom AG beauftragten Architekten bzw. Ingenieur. Diese aufschiebende Bedingung wird vereinbart, da sich der Hauptauftraggeber des AG das Recht vorbehalten hat, Nachunternehmer bis zu deren Erscheinen auf der Baustelle zu genehmigen. Dem AG ist es untersagt, Nachunternehmer, ohne diese Zustimmung einzusetzen. Erfolgt die Zustimmung wider Erwarten nicht, kann der AG den Auftrag kostenfrei annullieren. In diesem Fall hat der AN keinen Anspruch auf Vergütung oder Ersatz etwaiger Aufwendungen, es sei denn, der AG hat den AN zuvor ausdrücklich und schriftlich zur Erbringung von Vorleistungen (z. B. Arbeitsvorbereitung, Planung, Baustelleneinrichtung) aufgefordert. In diesem Fall werden dem AN die nachgewiesenen, angemessenen und nicht anderweitig verwertbaren Kosten erstattet.
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